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BODENBENUTZUNGSERHEBUNG
'SCHLEPPERVORFüHRUNG

An folgenden Tagen findet die Bodenbe
nutzungserhebung statt:
Zangberg: 16. und 17.01.
Lohkirchen: 18. und 19.01.
Schönberg: 23. und 24.01.

Die Bodenbenutzungserhebungen finden
jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr in den
Gemeindekanzleien statt.

Die aus dem Bereich der Gemeinde Ober
bergkirchen Betroffenen können ihre
Bodenbenutzungserhebung vom 16.01. bis
20.01. in der Geschäftsstelle der Ver
waltungsgemeinschaft während der all
gemeinen Geschäftsstunden abwickeln.

Im Rahmen der Bodenbenutzungserhebung
werden die TüV-Karten für die Schlep
pervorführung ausgehändigt.

AUS DER RENTENVERSICHERUNG

Ein Entzug oder eine Umwandlung der
BU- oder EU-Rente ist möglich, wenn
sich die gesundheitlichen Verhältnis
se, die zur Bewilligung der Rente ge
führt haben, geändert haben. Das kann

eine Besserung, oder Anpassung an den
Gesundheitszustand, aber auch der Er
werb von neuen Fähigkeiten, z. B. durch
Umschulung, sein. Auch eine Veränderung
in der Arbeitsmarktlage kann zur Folge
haben, da ß der Versicherte wieder er
werbsf ähig ist und dadurch die Voraus
setzung für eine Rentengewährung ent
fällt.

Der Bezieher einer EU-Rente, der eine
selbständige Tätigkeit aufnimmt, ist
stets kraft Gesetzes nicht mehr erwerbs
unfähig.

ERWERBS-UND BERUFSUNFÄHIGKEITSRENTE

Wer in letzter Zeit bei der LVA oder
BfA einen Antrag auf Erwerbs- bzw. Be
rufsunfähigkeitsrente gestellt hat, wird
evtl. feststellen können, daß diese An
träge nach sehr strengen Ma ßstäben ge

messen und oft mit der Begründung ab-
gelehnt werden, daß der Antragsteller
dem Arbeitsmarkt im vollen Umfang oder
zum Teil für leichtere Tätigkeiten noch
zur Verfügung steht.

Ob diese Entscheidungen richtig sind,
können am besten die Ärzte und die Be
troffenen selbst beurteilen.
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Wenn man sich ungerecht behandelt vor
kommt, hat man die Möglichkeit inner
halb eines Monats Widerspruch bei der
LVA Obb. bzw. BfA Berlin , oder Klage
vor dem Sozialgericht einzulegen.

Beim Widerspruch entscheidet wiederum
die Stelle, die den Ablehnungsbescheid
erlassen hat (LVA oder BfA), bei der
Klage das Sozialgericht , das von den
Versicherungsanstalten unabhängig ist.
Natürlich wird der Weg der Klage län
ger dauern und neue ärztliche Untersu
chungen erfordern, hat aber auch eher
Aussicht auf Erfolg.

Sicher wird nicht jeder Widerspruch
oder jede Klage zum Erfolg führen, denn
im Interesse aller Versicherten muß
der Kreis der Berufs- und Erwerbsun
fähigen nach bestimmten Härteregeln aus
gesucht werden, da sonst wie überall
das Geld nicht reicht.

=trEILU"~!N

hat damals in Lome ein Ausbildungszen
trum für metallverarbeitende Berufe
errichtet, in dem die noch brauchbaren
Räder für Bedürftige wieder instandge
sewtzt und die nicht mehr reparablen
zu Rollstühlen umgearbeitet wurden. Die
Rollstühle wurden zum Selbstkostenpreis
an Behinderte abgegeben. Das Ausbil
dungszentrum beschäftigt zur Zeit einen
Meister und 20 Gesellen und bildet 12
Lehrlinge aus.

Um das Projekt fortzuführen, möchte die
Bayerisch-Togoische Gesellschaft die
1981 durchgeführte Sammelaktion wieder
holen. Einsammeln und Abtransport der
Fahrräder besorgt die Gesellschaft.
Gleichfalls wie vor 2 Jahren können die
Fahrräder im Kreisbauhof Altmühldorf,
Färberstraß€ 1, angeliefert werden.

STEUERKRAFTZAHLEN

Gemeinde: 1984 1983
Meue etmtH\m9~wrtt 11'1 du CjeHl: 1fehen Renlenvers tcherunq

Oh eundesvHstchcnmgs4nstait tiJr Nll;csttl1te (B(A) C".Ichl. dH~U( au (r::.erksar.l ,

0..6 s {eh .zUII J"hre .. beg1nn 1984 be Itragsrechll ichl A.nderungen trc;lcben:

Bei lrlqsuLZ

Mtl. HlndtHb.llnq (Ur
r,,{willig Venicheru

Mtl. HindestbetVo!.g fUr
vcnlchHunqspf11cht.tgt Selbst~ndt9.

"tl. Hbchstbel trag für
(re 1.1 1119 Vers 1chute

Ktl. Höchstbc1tr'9 (ür
vln tChtrungspfl ichllg. Se Ibs U"nd 19t

MlI. Hltltlbellraq ru,.
befreit. Angestellt.

!ettrtgsbemessungs9renlC (Ur 1984:

.b 01.01. \984 bIs 31. \1.19B3

18,; 1 18, \ ~

8',-- OM BO,-- 0"

71,-- o.~ 71,-- 0"

961,-- 014 91\,-- 0"

961,-- OH 91\,-- D"

496,-- o.~ 477 ,-- 01<

61.400,-- 01< jihrllch

5.200.~- O:'i D'On4tl ic.h

._Q1?~~1?~~~~~~,=-~~~_-!:~~~~__ ___~~~!.~~
Lohkirchen 24_0~,6_1__~ 283,67

,_~,=-~~nbe~~ 2~~!.~~ ~~~!.78

Zangberg 224,48 20S,7~

GR~I2~ItLCKE DER __GEMEINDE1!_tohnt:._C!:.wä~~er

,II!.:-Ordnu~L_<2.~~e Stra ßen)

.oberbe~~ki~c:..hen 84.S31 m2

Lohkirchen 13.767 m2

(bis lUII 31.11.1983 noch 60.000,-- DM jährlic.... S.OOO.-~ Cl( ClOrwtl"h)

Durc~nchnlttl~ches Sl"\Ittoarbeltuntgelt (Ur 19:.:.

(tUr 19B1:

31.198,-- DM

30.900,-- llH)

,~h~nberg ~~~. 031 __~~

Za~~1?~~~ 2S.931 m2

Al19tnitln~ StrNessungsgn.mdlage: 01.01.1984 . JO.06.19t, ~6.130.-- DM

01, allgemeIne atrcssun9s9rundl~9' rur 0:1' ßerechnung der -'n 1II1t Versiehe·

rvng,rlllen..,.OO) 01.07.1984 • J1.IZ.198~ wird erst mit de:D f.. ·"passungsge-

uU 198~ (RAG '8~) beklMtgege~cn.

FAHRRADSAMMELAKTION DER BAYERISCH-TO
GOISCHEN GESELLSCHAFT E.V.

Die Bayerisch-Togoische Gesellschaft,
deren Vorsitzender der Bayer. Minister
präsident Franz Josef Strauß ist, hat
im Jahre 1981 mit großem Erfolg in ganz
Bayern alte Fahrräder gesammelt, um
damit Behinderten in Togo zu helfen.
Die Bayerisch-Togoische Gesellschaft

AUS DEM STANDESAMT

Geburten:
Verena Bauer, Zangberg,
Elisabeth Eder, Brodfurth,
Josef Stiegler, Kriegstätt,
Josef Reichl, Steng
Margit Geisberger, Kaps

Sterbefälle ;
'Maria I5swald, Zangberg
Maria Huber, Zangberg.
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Fren.,iIllg. Lelatungen

• 1

Olganlsatlon, RKhtsgrundlagen

(2) Rechtagrundlao_ lür die Fr-.twHlIgo Feuerwehr, vor allem fur dl' RtlId1tt und PfIld1ton
ihrtr FouerwohrdlenIUel,ttnden, ,Ind du Blrtrlsd'le Feuerwlhroe-sotz (BayFwO), die
zu ..iner Ausführung ,r1I"'eo,o Redl11vorld'lrlrten und diese Satzung.

2. Wahlgang, Sllmmabgat>e

Oie Wahl Ist geheim; die tr.400lldlk~t geheimer Stimmabgabe I.t 't'om Wl.hllelt'lr
IldlefluSlellen 0 __ .11'1" wird durCh Ankreuzen des Im StJmmzonel angeführten
Beworbers Steht nur .11"1 Bewer1>er zur Wahl. so kann d.durd'l gewAhlt werden,
dal) der Wahlvorsd"llag In G!Oer Jeden ZweIlei ausscnrie8enden Welae (z. B. mit ,.Ja"
odar ..Nein" ooer mtt Durchltreld'len det Namens des Bewerberl) gekennzeic:t\nel
oder daB d'r Stlmmzett,,1 unver!ndert IbQegeben wIrd. WIrd der aurgetUhrt. Be
weIber durmgl.lr1dlen o(}e( enl1läJt dflr Slimmzellel keinen vorgeadll.gllnen Be
werber, .so kenn Ivctl eoin nlml zur Wlhl 't'orgosdllegener wlhlbarer Feu.rwlhr
dlensllelslender durd'l hlndachrfMlidle Elnlragung lelOes Namens gewlhlt werd.n.

Der Wahlb.rochtlgt. hat d.n auso.fOlllen Stemm:allel zUllmmentull.llen und dem
W.hlleller oder dom von di8$em be.tlmmten Belaluer lU uberoab.n. O.r Wanl

auurnu& prOfi die SUmmb.redlflgung d•• Abatlmm.nden. eel aedart hit dl. 0.
melnde hierzu V'Or der Wahl eine W61"IIerllste Inzulegen. WIrd dl. SUmmberedl
lIgung anerkannt. 10 lai dar Stlmmzettll in einen BehAlter zu legen. Der Wahll.ut
schuB prutt vor Beginn des Wahlgangs. ob der 8enaller leer ist. Wlfd der SlImm
beredlligung .In•• AnweIonden wldtu,proctlen. entscheIdet der Wahlauud"lu8.

(5) Der WahlleIter laßl uber die Wahl. dfa FeslsteUung des Wahleroebnisset und die Wahl
annahmo eine Nledef3d'lrlt1lertigen, die er und dl, Belsllzor unterulc:hnen.

(6) Dio Absalle 1 bIS 5 gellan lur die Wahl dos Stellvertrelers dei Feuerwe'lfkommen
danlen enlspreenend

3. Feslslellung d" Wahl.ro_bnissss. losenllct'lald

Nad\ AbadlluS der Wehr prurt der Wahlauaschuß den Inhllt d.r Sllmmzettel. zlhl!
,Ie IUS und 1II1elh du Wahlergebnis lo.t. Gewahlt Ist, wer mehr als die HAlUo der
abgegobenen gültigen Stimmen emAIl. Leere Sllmmzetlel llOd ungülllg, el aot
denn, ~s aland nur .11"1 Bewerber zur Wahl. Erhall kein Bowerber diele Mehrhell.
tO findet Stidlwlhl unter den lwei Bewerbern 61an, dIe bel der I(slen Wahl die
hÖdlsle StImmenzahl erhalten haben. Dei Sllmmenglelc::hhell von mehr all lwei
Bewerbern enl.dleidGt das Los darüber, wtir In dIe Stid"lwl.hl "ammt. Die Wahl
WIrd auCh 'Niederholt, w.nn nur ein oder kCIn Bewerber lur Wahl 't'orgesdllagen
war und keIn Feuerwohrdiensllß[slenaer mehr .Is die H.Wle der abgegebenen
gutllgen SUmmen erhalten hat.

Bel der Sllchwahl Ist der Bewerber oewahlf". dor von den gutllg abgegebenen
Sllmmen die h6d'lSt. Sllmmenzahl erhält. Bei glolCher St.mmen18hl entscheidei
du los, du der Wahlleiter lolort naen FG~tstallung des Ergebnisses der Stirn
wahl In der Versammlung Ziehen IsßI.

.... Wahlannahmo

Uad'l der Wshl befragt der WahlleIter den O.""ohlleo, ob er die Wehl annimmt.
lerllH er eb. ist die Wahl zu wledorholen.

Verptlidltuno

O.f Kommandllnt verpfhetllet neu aufgenommene ehronamthcne Feuerwehrd,en,Uelst,nd.
durdl Handsetllag zor Erfüllung ihre' Plhc:hten nam don lur dlo Feuorwehten geltonden
RoChts· und verwaltungs'Jol"lctlrltten Er soll Ihnen eIne Satzung lur die FrQlwilllge Feuer·
wOhl Übel(elCflen

Gemeinderatssitzungen
für

letztenIn den
haben unsere 4 Mitgliedsgemeinden
ihre Freiwilligen Feuerwehren aufgrund
einer Empfehlung des Bayerischen Staats
ministerium des Inneren Feuerwehrsat
zungen erlassen. In jeder Gemeinde wur
de die empfohlene Mustersatzung be
schlossen. Sie hat folgenden Wortlaut:

SATZUNGEN füR DIE FREIWILLIGEN FEUER 
WEHREN

(1) Oll Freiwtllt06 Feuorwehr kann aufgrund diMer Satzung insbesondere lolgende

freiwilligo lfuslUngen er'br1noen:

1. HIlleleistungen, die nld\t zu dMl OIMlzlldlon Aulgabon der Feuerwchren gohören
(1. B - jeoweils auf Antrao 001 EigentOmen odor Nu!zungaberedlllgton - das
Stellen 't'on W.~en nach d.m End. der Brandoefahr oder de, AbrAumen von
Sd\adensslellen. loweit ea nicht zur Abwohr wliteror Gelahren notwendig i6t),

Überlassung 't'on o.rll odor M.len.1 zum Gebrauch oder Vetbreuch.

3 leislungen der At4ms~utzg.rllewerkst8n1Sct\laud"lwelkslatll).

.... Borellslellung dor At.machutz:ubung~strecXe·).

(1) Oie Freiwillige F.u.,....hr .') lat ,Ine öt1enlliche EinrIchtung der Gemeinde.
Zur Oewlnnung der notwerldigen Anzahl von Feuerwehrdionllllelltonden bedient 11,
slctl der Unl,,,h'lllunO dfl Vetllns ..Freiwillige F~.rwehr . .. e. V.".

(2) VorausuI1unO Irelwllllger Leierungen I,t, dlft die Etnsatzbereitsmaft <'er Freiwilligen
Feuerwehr zvr Erfullung Ih,..r geutzlldlen Aulgaben <,aduro"l nicht beeinlrächtlgt
wird. Aul die Oewlhrung freiwilliger Lefstungsn bestehI kein nernl5ensprud'1.

S I

Ober1rsgung besonderer Aulgeben

PI Übt:r <'10 Oew6hrung von LeJstungen Im Sinn von Absatz: 1 Nrn. 1 un<' 2 entacheldel
der Komm.nt.1anl, lowell dl, Lal&1unoon In unmJUelbarem Zuumm.nhlng mit dem
EInaall der Feuerw.hr trbrtc:ht wlrd.n. Im Obrlgon entscheldel dlf Kommandanl
uber Leialungen Im Sinn diNer VOf'lchrirten lowlo über einzelne, nlct\t regelm4ßIg
wI.derkehrende leuitunoen Im Sinn von Abseu t Nm. 3 und • nur, wenn Ihm dor
eU10 BurgorlOohlor di_te e.ruonll ubeI"Craoen hel. t.on~t onl,cheldet dor .Isle Bür

gornlOlllel oder der O.m.lnd.nt.

("" üb.r den Antc:hluß von Prtvatfeu.rmtld.m und Brand-Ntbenmeld..nlegen brllier tln

die eltndlg besetzte Feuorwehr-Eln56tuantrale 4) und libor die Obern ahmt) von Alar
mierunouulgeben lür andere Gomelndenl) entsc:haldol die Gemolnde Im Rahmon von

VertrA'Jon').

Zur Elfulluno besondorer Aufgaben Sind Odelgnell Feuer......ehrdl~mstlerstend. zu bellollen
(I. B Jugond.... art, Geratew,,'). Fur die Oe,I.Uung ehrennml!ld'ler Feuerwehrdienli·
Itllslendet 1$1 der Kommandant lUlltndlg.

§ e
P.nönlldle AutoUttung

Oie Feuerwehrdlentll,latendl1l "'aben die emplangene peraOnllc::tl. AUlillnung pllegllen
lU behandeln und nern dem Avuc:tlelden avs dem FeuerwahrdieNt zurilduugeben. Fur
vorlorongegangene oder duren I.uatrdlen,tlldl&n O.orauc:tl he$d'lAdJgle oder unbrauc:tlber
gewordene Tolle der Ausslanung kann dl. Gemeinde Eraalz 't'l)rlangen.

11.

Personal

• 7

AJu.IQePmchlon bei Schtd.n

§ 3

Wahl des Kommandanten

Feuf;t"""ehrdtenSlleISlend. haben dem Kommandanten unvef'lughdl zu melden

- Im Olensl erlltlen. (eigene) KOr~r· und Simadllden

- V.riuste oder Sdl4den &n der perKinlktlen AVMultung und d.r lona.t~en AUlfl)alung
der Feuerwehr.

(I) 010 Wahl des Kommandanten lindel bel elnel Dlcn~l ... ers8mmlung slall 010 Gemeinde
IAdl hlcflu die Feuerwehrdiensllelstondon mtndoslons lwoi Wodlen 't'01 dem Wahllal'}

ein.

(2) O.r Burgermelster oder ein Slellvertreter oder Beaullragter (Art 39 GO) leitet dIe
Wahl. Illm slehen zwei von der Versarnmlung durc;tl Zuruf besllmmte Boisitzer zur Seite
Ylerden mehr eis TWe4 Personen durch Zurul vorgeschlagen. IIndet eine Wohl zWlschon
den 't'orgosdliaoenen PMsonen slall. Der WahlleItor und dIe 8eisl1lor bilcHtn den
Vlahlausset'lu6. Wer selbst Wahlbewerber ist, kann niCht "-hlglled do.s Wahlausschuuo$
lein. Oor 't'lohla,ussrnuß wird dahor end nllctl Abgabe dor Wahlvolsdllago geblldot

(3) Jeder Wahlberedlllgle hat eine ~Ilmmo. Slell't'6rtrotunQ Isl nicht zul6ssig.

(... ) Der Wahllelt.r eneulel1 die GnJndaAUe dM Wahlver1a!'lrens

1. Wahl't'ondltaoe, SdHittllchkelt deM' Wahl

018 Wahtbere<ntloton Icnlagon wAhlbare Tellnehmor achfllllld"l odsr durch Zurul
der Wahlverummlung zur Wahl 't'or. Der Wahlleiter nennt dIe Vorgesct\lagunon
und bolragt Ile, ob ,I, lim der Wahl stollen wollen. Die Vorschldge können
mundlldl bog rundet werden; uber 11. kann aud'! eine AUllpradle alallfinden. Sio
wird ge,ctlloeltn, wann keine Wortmeldungen mohr vorlleuon oder wann die Vel
sammlung mit ""'ehrhel1 der Wahlbareentlglen den Srnlu6 der AusiPrache bead'llleOI

Ote Wahl wird schriftlich mit Sllmmzenelr'\ durchgeflihrt; diese dOr1en kein Au6sr
lidlos Kennulc::han traoen. du ale VOll 'den im glO1chen Wahlgang verwend elen
SlImmzeualn untttndl.ldet. Der Wahlleiter IAOI auf die Stimmzettel die Namen der
wlhlberen und zur Kandidatur ~re.uen Beworber setzen. Wird nur eIn oder kein
ae.erb.r lur Wahl vorgeldllaoan. ao wird dIe Wahl ohne BIndung on eInen Ba

weIber durdlgeluhrt.

SoweIt Ansprüd'le IOr oder g~ die Gemolnd. In Frag. kommen. hai der Kommandan(
dlo Moldung an die Oemelnde wetMrrulett01l. Hat die Gem.inde nad't f 15.52 RVO und
§ 22 d.r Satzung ael Bay.,-Iae:tlWl Gemelnd.unlaltve",ldlerunglveroand.1 ein. Unf.U
Anzeig. Zu Gfltelten, ao Iat III un..... rzli9l1ch (~ Unfillen mit TodHlolga oder mit mehr
al, drei V.rleUlen sofort) lV unterrichl.n.

§ e
Olen.tverhlnd.rung

Von der ge..tzltctlen VerpfllChtvng lur L~'lung d.. Fouerw.hrdl.n.les (Art. e Abs. 1
Selz 2 BayFwG) aind Feu.rw.hrdll,nsllelalsnde nur betrelt, sowefl lie 't'orr811glgen red"ll
liChen Pllletllen nadlkommen mOuen odor dringende wirtsc:tlaltllche oder per&Onllc::he
Gründs dies redlUertig&f'l. FOr du Fernbleiben von AuablldungsveranSlal!vngon Jn diesen
fellen haben 6irn FeuOlwohn:llen.II"lIende 'Vor d.r Veranstaltuno beim Kommandanten
zu enlldluldlgen. 1m librigen Niben Fouerwehrdl.natlelslence Oem Kommendanten Mit
teilung zu madlen, wenn ale Itnger 11, hin! Wodlen vom Wohnort abwesend oder durch
andere Umstände an der AUlübung de-s Fouerwehrdlonstes gehindert seIn wordon Der
Wogzug 8US der Gemeinde ist In Jedem Fall LU melden.

§ 9

Pfllchtvorlellungen

Dur Kommanoeni kann Verletzung on von Olenslplhctllcn dllfdl IOlgende Maßnahmon
ahnden

- mundltdler oder sdHlttlldler Varwe.,

- Andfohung des AussChlusul

_. Auudllu8 (Art a Ab. 3 s.r; 2 BayF .....O. § 10 Ab. 2 dtosel Sa!lung)



-....

, 10

Au,lrllt und Aus.scnluß

(1) 0., Ausltlll .us der f"iwllIIg.n Fou.t'l'I'.hr lai dem Kommandanten oeOenuber amIlIl·
lien zu ,rld!,.n.

(2) Der Feuorwehrkomm.nd.nt h.t (linern Feuetweh'cJlOn~lltUSlendon. don er gemAß Ar!. 6
Ab'. 3 Sall 2 BayFwO wegen gr6blidHtf V.rletzung scintr Dlonstpfllcht.n vom Feuer·
wehrdienst au~d'lli.Ben will, Gelegenhell IU gellon, 'tdl zu den lur die Entscheidung
erhebhd'!en Tals.c:nen zu lu6ern.

Eine grObllctlt V"letzung von DitnSlpll,chten ist IIlsbesondere gegeben bel

- unehrenhallem V.rh.llen Im Dien,t

- orobem Veroeh&n geoen Kameraden Im D,onst

- longeseuler Nachlössigkoll oder Nichlbelolgon d,enslhchor Anordnungen

- Trunkenheit Im Dienst

- Aufheizen zum Nfchlbeadllen von Anordnungon

- dlonslwldtlgor Benul.1uno odor mUlwllllger OOSch8(]lgung von OlOnsll..lolllung. Ge-
ralen und ~onSligen Ausrustung~gagenst8.ndender FeuArwehr

Der Feuerwehrkommandanl hai dem Ausyos{tlIossenen don Aussdlluß sd'rllUlch IV
et!ll;'ron

Tatsache ist, da ß die Gemeinde dabei
die einmalige Chance wahren mochte,
gleichzeitig mit der Verbesserung der
Straßenverhältnisse einen Gehweg zu
errichten und den gesamten Ortskern ,
insbesondere die beiden Ortsplätze
optimal zu gestalten.

Tatsache ist, daß es für diese Maßnahmen
nur zum jetzigen Zeitpunkt entspre
chende Zuschüsse gibt. Sollte die Ge
meinde dies übersehen, ist der Zug
ein für allemal abgefahren.

111.

~ 11

Dienst· und Auablldungsplan

(1) Der Kommandant slellt Jlhrlletl (wtnn nOtlg aurn lur kurzore ZeitrAume) einen Dlttoal
und Ausbildungsplan auf. In dem Ptan Lll für jeden Mon"l mindestens oine Obung
oder ain Unlerricht vorzuuh.,... Zu den übungen k.Önnon auch geeignele Sponyor
anstallungen dat Flulrwehr glhOran.

(2) Oet Dienst- und AusbildunQ5plan ist der aeffi$inde vOfZulegeo.

~ 12

Dltotlrll",n

Tatsache ist, daß die Gemeinde alles
menschenmögliche getan hat, die gesam
te Baumaßnahme, die sich bei etwa 2
Millionen DM bewegen dürfte, zu begin
nen. Sei es in Verhandlungen mit den
betroffenen Grundstücksanliegern oder
sei es in Verhandlungen mit den zahl
reichen Behörden, die alle mitzuspre
chen haben und deren Belange berück
sichtigt werden müssen.

Der Kommandanl ha( dllut zu torgen, dae vor Oienstrelson von Feuerwthrdlflll.t1elltenden
eIL, Olnehmlgung der Oemelnde lingeholt wild {vgl. aud"l Art 8 Ab5 1 Selz :3 BayFwOI.
Er hel lu(1\ lur seIn, Olen,I"".ln die Genehmigung der Gomelnde eInzuholen.

§ 13

Tatsache ist, daß bei etwas Entgegenkom
men verschiedener Anlieger die Ma ß
nahme bereits vollendet wäre.

Jahroabar1cht

(1) Der Kommandant unterrict'llot dl. Gemeinde zum Ende dei Kalen(]8tjahre5 vb., den
PefSon.lstond dar Freiwilligen Feuerwehr. Neu olOgetrotcne oder aus dem Feuerwehr
dlen,tC au,oesdlled&n8 MltQllooer aiod namentlich mitzuteilen. In dem Beridlt Isl die
Anzahl der MannschlUI- und Fütlrungsdlltnsigrade und (]ar Feuerwehrdienstle,,:enden
anzugeben. die ut>.r du ublld'\e Maß hinaus Fouefwehrdlenst 10ision (vgl. Atl. 11
Ab., 1 Seil: 2 BayFwO). Sowolt die Gemeinde nietll ubot tunzelna Elosälie unlorrlchlol
Wird. ist Im JahrNberld"l1 audl eIne üborslchl ubet die ElnsAt1:o des obgulaulenon
Jahres zu geben.

(21 DIS Unlernetllspllidlten gemle Art. 8 Abs 3 SalZ 2 OilyFwG. § 7 Satt 2 und § li
Ab5. 2 (]Ieset Satzung bleiben unberuht1

Tatsache ist, daß das gesamte Ortsbild
durch die geplante Maßnahme nur gewin
nen ,mrde (zumindest durch die Brille
des normalsterblichen , objektiven Be
trachters gesehen).

IV.

~ 14

lokralUraten

Tatsache ist, daß die Ortsdurchfahrt
nur dann ausgebaut wird, wenn es die
Gemeinde schafft, daß auch gleichzei
tig der Gehweg errichtet wird.

In Ktsll

Tatsache ist, da ß der Gehweg unstritti
für den Fußgänger notwendig ist.

Die Gemeinde Oberbergkirchen sieht sich
veranlaßt, zum wiederholten Male Ge
rüchten im Zusammenhang mic dem Ausbau
der Ortsdurchfahrt, der Errichtung des
Gehweges und der Ortsgestaltung ent
schieden zu begegnen.
Es ist schon märchenhaft, was alles
erzählt wird.

aBE RBE RG KI ReH EN

Tatsache ist, daß die Grundabtretungen
von der Gemeinde entschädigt werden,
dies zum üblichen Verkehrswert.

obwohl
Pfennig

die Räum
geplanten

Tatsache ist, daß die Gemeinde
und Streupflicht für den
Gehweg übernommen hat.

Tatsache ist, daß die Anlieger,
gesetzlich vorgesehen, keinen
bezahlen müssen.

Wer kann es bei diesen Gegebenheiten
der Gemeinde verdenken, da ß sie alles
Mögliche versucht, mit relativ geringen
Eigenmitteln 1I nd gleichzeitig großzügi
gen staatl:chen Unterstützungen eine
gewaltige Al: ··'ertung des Ortes zu errei
chen, auf di jeder Bürger eigentlich

Gell1einde
d; e ka

cl der

Tatsache ist, daß sich die
seit über einem Jahr bemüht,
tastrophalen Straßenzustände
Gemeinde zu beseitigen.

GEMEINDE



stolz sein müßte.

Oder sollte sich die Gemeinde mit einer
etwa gleich großen Belastung mit einem
ursprünglichen Zustand - mit unbefrie
digenden Straßenverhältnissen und grau
en, zugepflasterten Ortsplätze~-zufrie

den geben?

Es war einmal vor langer Zeit, anno
. .. als Oberbergkirchen zum schönsten
Dorf des Landkreises gekürt wurde ...

AUS DER LETZTEN GEMEINDERATSSITZUNG
._------------------------------

- Dem Sportverein wurde für die Erstel
lung der Asphalt-Stockbahnen ein Zu
schuß von 2.000 DM gewährt.

- Der Krieger-und Soldatenkameradschaft
urde für die Errichtung des neuen

Kriegerdenkmales ein Zuschuß von 4.318
DM zugesprochen.

- In den Ortschaften Aubenham, Manhol
ding und Genzing werden Geschwindig
keitsbegrenzungen aufgestellt.

- Für die Schulbusaufsicht wurde eine
Unfall- und Haftpflichtversicherung
abgeschlossen.

- Alle Widersprüche im Bezug auf die
Abwasserabgabe 1982 wurden dem Land
ratsamt MOhldorf a. Inn vorgelegt.

- Beantragt wird beim Landkreis die
Aufstufung der Loipfinger Straße zur
Kreisstraße .

BEBAUUNGSPLAN "OBERBERGKIRCHEN-NORD"·._-------------- '
NOCHMAL I GE BILLICUNC-UNDAUS1EGuNC---
-----------------------------------

Der überarbeitete Bebauungsplan "Ober
bergkirchen-Nord" in der Fassung vom
17.05.83, letztmals geändert am 10.11.
83, wurde nochmals gebilligt. Der Be
bauungsplan liegt zur öffentlichen Ein
sichtnahme im Rathaus bereit.

Veranstaltungen - Termine

24.01. Vortrag des Kreisbildungswer
kes Mühldorf Ober Ehefragen,
Referent ist Bruder Ulrich vom
Kloster Gars,19.30 beim Mei
sterwirt.

28.01. Jahreshauptversammlung der Rot
taler Blaskapelle Oberbergkir
chen um 19.30 Uhr beim Schmid
wirt.
Die Rottaler Blaskapelle lädt
dazu recht herzlich ein.

GEMEINDE LOHKIRCHEN

!\USZUG AUS DER LETZTEN GEMEINDE
RATSSITZUNG-------

- Für den privaten Einsatz des Gemeinde
arbeiters wurde ein Stundensatz von
25 DM festgesetzt. Ebenso für den Ein
satz des gemeindlichen Unimogs.

- Die Aufstufung der Loipfinger Straße
zur Kreisstraße soll beantragt werden.

- Festgestellt wurde die örtliche Rech
nungsprüfung 1982. Zweiter Bürgermeister
Sedlmeier und Gemeinderat Koller haben
die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde
überprüft und darüber dem Gemeinderat
Rechenschaft abgegeben. Erfreulicher
weise wurden keinerlei Unstimmigkeiten
festgestellt.

- Hinsichtlich der Wasserversorgung im
Neubaugebiet konnte Bürgermeister Gill
huber erläutern, daß derzeit die Planung
erstellt werde, so da ß im Frühjahr die
Arbeiten ausgeschrieben und begonnen
werden können.

Veranstaltungen - Termine

18.01. Herr Gassenhuber von der Landes
polizeiinspektion Mühldorf a.
Inn spricht im Gasthaus Spirkl
in Hinkerding über "Neues aus
der Straßenverkehrsordnung",
Beginn: 19.30 Uhr

GEMEINDE SCHÖNBERG

AUS DER LETZTEN GEMEINDERATSSITZUNG----------------

- Vier Bauanträge wurden befürwortend
an das Landratsamt weitergeleitet.

- Die Entschädigung an den Zeugwart der
Freiwilligen Feuerwehren wurde auf 200
DM jährlich festgesetzt.



- Den Widersprüchen über die Erhebung
der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
wurde nicht abgeholfen. Sie wurden dem
Landratsamt Mühldorf zur Entscheidung
weitergeleitet.

BEBAUUNGSPLAN-ERWEITERUNG "LERCH";
BEKANNTMACHUNG üBER DIE GENEHMIGUNG
UND AUSLEGUNG

Veranstaltungen - Termine

07.01. Christbaumversteigerung
Freiwilligen Feuerwehr
berg im Gasthaus Esterl,
Beginn: 20.00 Uhr.
Alle Kameraden sind mit
Frauen bzw. Freundinnen
herzlich eingeladen.

der
Schön-

Ihren
recht

Der Gemeinderat hat am 14.12. die Er
weiterung des Bebauungsgebietes "Lerch"
in östlicher Richtung als Satzung be
schlossen. Dieser Bebauungsplan ist
vom Landratsamt Mühldorf a. Inn mit
Schreiben vom 03.11.83, Az: 61-610/2,
Sg.35/4 tg genehmigt worden.
Der Bebauungsplan liegt samt Begründung
ab dem Tag des Erscheinens dieses Mit
teilungsblattes in den Amtsräumen der
Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkir
chen während der allgemeinen Dienst
stunden öffentlich aus und kann dort
eingesehen werden.

14.01.

19.01.
und
26.01.

Hausball und Ball der Freiwilli
gen Feuerwehr Schönberg im Gast
haus Esterl. Für die Unterhal
tung sorgt das "Holzland-Duo".
U.a. tritt die Mühldorfer Prin
zengarde auf.

Glaubensseminar im Pfarrheim, Be
ginn : Jeweils 19.30 Uhr.
Es referiert Msgr. Faltlhau~~""

aus München über "Die 10 Gebott:..
als Lebenshilfe".

Gemäß § 12 BBauG wird der
Bebauungsplan mit der Be
kanntmachung rechtsver
bindlieh.

Gemäß § 155a BBauG ist
eine Verletzung von Ver
fahrens-oder Formvorschrif
ten des BBauG beim Zustan
dekornmen eines Bebauungs
planes unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich un
ter Bezeichnung der Ver
letzung innerhalb eines
Jahres seit Inkrafttreten
des Bebauungsplans gegen
über der Gemeinde geltend
gemacht worden ist; das
gilt nicht, wenn die Vor
schriften über die Geneh
migung oder die Veröffent
lichung des Bebauungspla
nes verletzt worden sind.

Auf die Vorschriften des
§ 44c Abs.l Satz 1 und
2 und Abs.2 BBauG über
die fristgemäße Geltend
machung etwaiger Entschä-·
digungsansprüche für Ein
griffe in eine bisher zu-
lässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über
das Erlöschen von Entschä
digungsansprüchen wird
hingewiesen.

Eine Ausfertigung des Bebauungsplanes
samt Begründung hängt ab sofort an der
Amtstafel der Gemeinde Schönberg aus.

-



GEMEINDE ZANGBERG
=====================================================================================

B ü R GER VER SAM M L U N G
._--------------------------------

Die Bürgerversammlung für das Jahr 1984 findet am Donnerstag, den 26. Januar um
20.00 Uhr im Gasthaus Sedlmayr statt.
Landrat Erich Rambold hat sein Erscheinen zugesagt.
Bürgermeister Märkl wird Rechenschaft über das abgelaufene Jahr abgeben. Alle Bür
gerinnen und Bürger der Gemeinde Zangberg sind recht herzlich eingeladen.

=====================================================================================

AUSZUG AUS DER LETZTEN GEMEINDE
-RÄTSSITZUNG---------------------

- Der Caritas-Sozialstation wurde ein
Zuschuß von 100 DM gewährt.

- Sämtliche Widersprüche über die Er
~ebung einer Abwasserabgabe wurden dem

r Jandratsamt Mühldorf zur Entscheidung
vorgelegt.

Veranstaltungen - Termine

08.01. Skitagesausflug nach Flachau-
Wagrein-St.Johann. Abfahrt in
Zangberg um 6.30, in Ampfing
um 6.35 Uhr.

-

*************************************************************************************

DR. MED. DENT. HELMUT GALSTER ERöFFNET SEINE ZAHNARZTPRAXIS

Kürzlich eröffnete Dr. med. dent. Helmut Galster in der Martin-Greif-Höhe 5 in Zang
berg eine Zahnarztpraxis.
Die Gemeinde Zangberg und ihre Bürger freuen sich über diese Bereicherung auf dem
Dienstleistungssektor und wünschen Herrn Helmut Galster alles Gute.
Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00, sowie nach Vereinbarung. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten.
Alle Kassen!

*************************************************************************************

RASSEGEFLüBELSCHAU IN DER MEHRZWECKHALLE
(von Günther Thalhammer)

Anläßlich des 110 jährigen Bestehens des Geflügelzucht
vereins e.V. 1873 wird am Samstag und Sonntag, den 7./8.
Jan.1984 in der Mehrzweckhalle in Zangberg eine Rassege
flügelschau durchgeführt. Dank der Initiative der Mitglie
der und vornehmlich der Geflügelzucht -Freunde aus Zang
berg und Umgebung laufen die Vorbereitungen für diese
Ausstellung planmäßig.
Um eine große und breite Bevölkerung anzusprechen sind
die Züchter des Vereins bemüht, ihr schönstes und bestes
Rassegeflügel (Ziergeflügel, Hühner, Zwerghühner und die
verschiedensten Rassen dem Besucher zu zeigen.
Die Schirmherrschaft hat dankens\oJerter Weise der Land
tagsabgeordnete und frühere Bürgermeister Nikolaus Asen
beck übernommen. Die Eröffnung dieser Veranstaltung fiÄ.
det am Samstag, 7.1.84 um 15.00 Uhr statt.
Besuchszeiten: Samstag, 7.1.84, 15 bis 18 Uhr .

~~~~~~~~::_ --------------Sontag, 8.1. 84, 9 bis 16 Uhr .
~ Die Bevölkerung wird um zahlreichen Besuch dieser Rassege

flügelschau gebeten.



,..

!! ! ! ! ! ! ! !!!!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

KOM M U N A L W A H L 1984

KANDITATENAUFSTELLUNG

SPä te s te nsam 34. Tag vor der Wa h 1 ( = Mo nt a g ,
13. Februar 1984), 17.00 Uhr, müssen die Wahlvor
schläge beim Wahlleiter eingereicht werden.

Somit spätester Termin für die Kanditatenaufstellung:
12. 02. 1984

! ! ! ! !! !!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! !
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